Bundesgesetzblatt

Teil Il

2024 Ausgegeben zu Bonn am 2. Mai 2024 Nr. 157

Bekanntmachung
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung liber die Gewahrung von Befreiungen
und Verguinstigungen an das Unternehmen
Georgia Tech Applied Research Corporation
(DOCPER-AS-166-02)

Vom 17. April 2024

Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags Uber die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland
stationierten auslandischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai
1981 und das Abkommen vom 18. Marz 1993 geanderten Fassung (BGBI. 1961 11 S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022;
1982 11 S. 530, 531; 1994 1l S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 28. Juni 2023 eine Vereinbarung
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika uber
die Gewahrung von Befreiungen und Verglinstigungen an das Unternehmen Georgia Tech Applied Research
Corporation (DOCPER-AS-166-02) geschlossen worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel am

28. Juni 2023
in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend verdffentlicht.

Berlin, den 17. April 2024

Auswartiges Amt

Im Auftrag
Tania von Uslar-Gleichen
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Auswartiges Amt Berlin, den 28. Juni 2023

Verbalnote

Das Auswartige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Verbalnote Nummer 131 der Botschaft der
Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 2023 zu bestatigen, die wie folgt lautet:

,Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswartigen Amt der Bundesrepublik Deutschland unter
Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland tUber die Gewahrung von Befreiungen und Verglnstigungen an Unternehmen, die mit Dienstleistungen
auf dem Gebiet analytischer Tatigkeiten fir die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten
beauftragt sind (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils geltenden Fassung
Folgendes mitzuteilen:

Zur Erbringung von Dienstleistungen fur die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten hat
die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Georgia Tech Applied Research Corporation
(Auftragnehmer) einen Vertrag Uber die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefligten
Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-166-02 (Vertrag) geschlossen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wiirde es begriiRen, wenn dem Auftragnehmer zur Erleichterung der Tatigkeit
Befreiungen und Verglinstigungen nach Artikel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS)
gewahrt werden kdnnten, und schlagt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72
Absatz 4 des ZA-NTS zu schlieRRen, die folgenden Wortlaut haben soll:

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestatigt hiermit, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit dem
Auftragnehmer den beigefligten Vertrag tber die Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:

Der Auftragnehmer erbringt Unterstiitzung bei Entwicklung, Beschaffung, Einfihrung und Aufrechterhaltung der LVC-Simulationen
(live, virtuell, konstruktiv) fur das Einsatztraining (LVC-OT) und der entsprechenden Infrastruktur beim Warfare Center der
Luftstreitkrafte der Vereinigten Staaten in Europa und Afrika. Die Unterstiitzungsleistungen umfassen Ubungsterminierung,
Szenarienentwicklung, Einsatzplanung, Besprechung, Ausfiihrung, Nachbesprechung sowie Datenanalyse und Archivierung im
Zusammenhang mit der realistischen live-synthetischen LVC-OT-Trainingsumgebung, welche Ublicherweise die Einbindung von
Modelldarstellung, Simulation und echten Truppen umfasst.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschéaftigten des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer
Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zertifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen,
den Beschaftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau darin zu unterweisen, dass der autorisierte
Arbeitsbereich fiir diese Aufgabe lediglich solche Tatigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter
Einhaltung deutschen Rechts durchgefihrt werden kénnen. Der Auftragnehmer ergreift alle erforderlichen MalRnahmen, um
sicherzustellen, dass seine Beschaftigten deutsches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika folgende Schritte zu unternehmen:

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestatigung, dass alle Beschaftigten des Auftragnehmers die erforderlichen
Schulungen und Zertifizierungen vollstandig durchlaufen;

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschaftigten den Tatigkeitsbereich und dessen Grenzen nach dem
Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, dass Versté3e gegen deutsches Recht dazu fiihren kénnen, dass der Auftragnehmer
und seine Beschaftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungsgemafien Verfahrens ihre Rechtsstellung nach
dem NATO-Truppenstatut und alle damit verbundenen Vorrechte verlieren;

3.) sie verlangt unverzigliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik Deutschland
Uber jegliches Verhalten, das eine Missachtung deutschen Rechts darstellt, und

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschaftigten des Auftragnehmers und das Programm-Management-
Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Berichtszeitraum durchgefiihrten Tatigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts
durchgefiihrt wurden.

Der Vertrag umfasst die folgende Tatigkeit beziehungsweise die folgenden Tatigkeiten: ,Political Military Advisor/Facilitator”
(Anhang Il Nummer 1 der Rahmenvereinbarung).

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rahmenbedingungen, vor allem Nummer 4,
werden dem Auftragnehmer die Befreiungen und Verglnstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewahrt.

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschlief3lich fur die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
Truppen der Vereinigten Staaten tatig.

4. Nach MaRgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmungen, insbesondere auch der Beschrankungen
nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b des ZA-NTS, werden Beschaftigten des Auftragnehmers, deren Tatigkeit beziehungsweise
Tatigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschlief3lich fiir diesen Auftragnehmer tatig sind, die gleichen Befreiungen
und Verginstigungen gewahrt wie Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass die
Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Verglinstigungen beschranken.

Fir die Verfahren zur Gewahrung dieser Befreiungen und Vergiinstigungen gelten die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung.

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklart hiermit, dass bei der Durchfiihrung des Vertrags tber die Erbringung
der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen
MaRnahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und ihre Beschéaftigten bei der Erbringung
der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen das deutsche Recht einhalten.

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag auRer Kraft, an dem der Vertrag auslauft, sofern die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ablauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewahrung der Befreiungen
und Verglnstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhalt. In Ausnahmeféllen kann die Regierung der
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Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des
Vertrags, annehmen. Erhalt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei Wochen vor Ablauf
des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen Entwurf der einleitenden Note an, so geniel3en die Beschaftigten
weiterhin bis zum Austausch der Noten oder bis zur endgultigen Entscheidung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Vereinbarung gewahrten Befreiungen und Verglinstigungen, jedoch
nicht langer als zwei Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 13. September 2021 bis 17. Januar
2028 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefiigt. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfugung. Die Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Beendigung oder Verlangerung des Vertrags unverzuglich
mit.

8. Fur den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden
Vereinbarung handelt, kann eine Vertragspartei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden
Konsultationen durch Notifikation kiindigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach Eingang der Notifikation bei der
anderen Vertragspartei aulRer Kraft.

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermafen verbindlich.

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 bis 9 gemachten Vorschlagen der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika einverstanden erklart, werden diese Verbalnote und die das Einverstéandnis der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswartigen Amts der Bundesrepublik Deutschland eine
Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach
Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Juni 2023 in Kraft tritt.

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswartige Amt der Bundesrepublik Deutschland
erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.*

Das Auswartige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen,
dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den Vorschlagen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
einverstanden erklart. DemgemaR bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika Nummer 131 vom 28. Juni
2023 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut
(ZA-NTS), die am 28. Juni 2023 in Kraft tritt und deren deutscher und englischer Wortlaut gleichermafien verbindlich ist.

Das Auswartige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

An die
Botschaft der
Vereinigten Staaten von Amerika

Berlin



		2024-04-30T07:05:55+0000
	Bundesamt für Justiz




